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Amtliche Ausgabe alkoholometrischer Reduktionstafeln.

Das schweizerische Amt für Maß und Gewicht hat soeben alkoholo-
metrische Reduktionstafeln herausgegeben. Diese Tafeln sind erlassen von
der schweizerischen Mai- und Gewichtskommission. Sie werden vom
genannten Amt zum Selbstkostenpreis von Fr. 1.— abgegeben.

Wir machen hier speziell auf den Anhang zu den Tafeln aufmerksam,
welcher enthält:

Bestimmungen der Vollziehungsverordnung betreffend die amtliche Prüfung
und Stempelung von Alkoholometern

(Bundesratsbeschluss vom 4. September 1914, mit Ergänzung vom 21. Mai 1915.)

In Handel und Verkehr dürfen nur geeichte Thermoalkoholometer zur
Verwendung kommen. Zuwiderhandlungen gegen diese Vorschrift werden

mit Bussen von Fr. 1 bis Fr. 100 bestraft, vorbehaltlich der Ueberweisung
an den Strafrichter im Falle des Betruges. (Art. 25 und 28 des Bundesgesetzes
über Maß und Gewicht.)

Die Prüfung und Stempelung dieser Instrumente ist Sache des Schweiz.

Amtes für Maß und Gewicht. Die kantonalen Behörden haben darüber zu

wachen, dass nur geeichte Thermoalkoholometer im Handel und Verkehr
verwendet werden.

Zur Prüfung und Stempelung sind nur Thermoalkoholometer mit
kreisförmigem Querschnitt zugelassen, und zwar solche, welche bei einer
Temperatur von 15 Grad den Alkoholgehalt weingeistiger Flüssigkeiten in
Volumen- oder Gewichtsprozenten angeben.

Die Länge des Intervalls eines Prozentes darf bei Einteilung in halbe
Prozente nirgends kleiner sein als 2 mm, bezw. 5 mm bei Einteilung in
1la % und 6 mm bei Einteilung in 1lio°/0. Bei Einteilung in halbe Prozente
darf die Skala nicht mehr als 60 %, bei Einteilung in x/b oder */io% nicht
mehr als 30% umfassen. Jedes Alkoholometer soll mit einer laufenden

Fabriknummer, dem Namen des Fabrikanten und der Jahrzahl der Anfertigung

versehen sein und ausserdem die Bezeichnung tragen : «Alkoholometer
für Volumen-(Gewichts-)prozente Alkohols bei 15 Grad.»

Zur Eichung werden ferner zugelassen Thermoalkoholometer für Vo-
lumen-(Gewichts-)prozente Alkohols bei 15 Grad, welche eine Einteilung nach

ganzen Prozenten besitzen. Die Länge des Intervalls eines Prozentes darf
bei diesen Instrumenten nirgends kleiner sein als 0.8 mm. Die Thermometerskala

soll mindestens das Intervall von — 5 Grad bis -j- 25 Grad umfassen.

Die Fehlergrenzen sind folgende: Bei Alkoholometerskalen je nach der

Einteilung der Skala in:
Halbe Prozente 0.25 %

Fünftel Prozente 0.15 %

Zehntel Prozente 0.1 %
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Bei den Thermometerskalen je nachdem die Skala eingeteilt ist in:
Ganze Grade 0.4 Grad
Halbe oder fünftel Grade 0.2 »

Zehntel Grade 0.1 »

Die Fehlergrenzen der Alkoholometer mit Einteilung nach ganzen
Prozenten betragen ein Teilungsintervall, diejenigen der Thermometerskalen
0.5 Grad.

Mit Bezug auf die Prüfung gelten die diesbezüglichen, von der
schweizerischen Mab- und Gewichtskommission erlassenen Prüfungsbestimmungen;
ebenso erlässt diese Behörde allfällig notwendige Reduktions- und
Umrechnungstabellen.

Die beglaubigungsfähigen Instrumente mit Einteilung in Bruchteile von
Prozenten werden gestempelt, mit dem eidgenössischen Kreuz im achtstrah-
ligen Stern und mit der laufenden Nummer und Jahrzahl versehen.

Jedes Instrument erhält ausserdem einen Beglaubigungsschein, welcher
enthalten soll: die äussersten Prozent- und Gradangaben, die Gesamtlänge
des Instrumentes in Millimetern, ferner das scheinbare Gewicht des
Instrumentes in Centigramm (gewogen in Luft mit Messinggewichten).

Die beglaubigungsfähigen Instrumente mit Einteilung nach ganzen
Prozenten werden mit dem schweizerischen Kreuz im vierstrahligen Stern und
mit der laufenden Nummer und Jahrzahl versehen.

Beglaubigungsscheine werden diesen Instrumenten nicht beigegeben.
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